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Horst Wollenweber

Die zweite Phase der Lehrerbildung in der

Bundesrepublik Deutschland

1. Die zweite Phme der Lehrerbildung in den Bundesländern

Die berafspraktische Ausbildung ist seit Jahren ein überaus kontrovers diskutierter

Bereich der Lehrerbildung. Dabei geht es im wesenthchen um das dialektische Verhältnis

von Praxis und Theorie in der Lehrerbildung insgesamt und insbesondere um die Frage, ob
einer mehr theoriebezogenen Phase an der Hochschule eine mehr praxisbezogene folgen
oder ob Theorie und Praxis in einer integrierten Lehrerbüdung an der Hochschule

verflochten und damit die zweite Phase der Lehrerbildung aufgehoben werden sollte.

Wieweit die gegenwärtig geltenden Lehrerbildungsgesetze im Bhck auf die zweite Phase

übereinstimmen bzw. voneinander abweichen, soll hier an drei charakteristischen Formen

gezeigt werden. Daran anschließend werden unter ausgewählten Gesichtspunkten die

Regelungen der Lehrerbildung der Bundesländer synoptisch dargesteUt. Eine Eingren¬

zung der Thematik auf das allgemeinbildende Schulwesen erwies sich als notwendig. Die

Sonderschullehrerbildung wurde nicht in die Analyse einbezogen.

1.1. Vorbereitungsdienst für das Lehramt an öffenthchen Schulen in Bremen

Am 2. Juli 1974 verkündete der Bremer Senat das Gesetz über die Ambildung ßr dm

Lehramt an öffentlichen Schulen im Lande Bremen. Die Ausbildung für „ein einheitüches

Lehramt" erfolgt nach § 1 des angeführten Lehrerausbildungsgesetzes nach stufenbezoge¬
nen Schwerpunkten, ist für alle Stufen „wissenschaftlich gleichrangig" (§ 9) und umfaßt

eine Mindeststudiendauer von acht Semestern (§ 4, 5). „Die Studierenden und Referen¬

dare werden nach ihrer Wahl mit einem der folgenden stufenbezogenen Schwerpunkte

ausgebildet: 1. Schwerpunkt Primarstufe (P), 2. Schwerpunkt Sekundarstufe I (S I),
3. Schwerpunkt Sekundarstufe II (SII)" (§ 9,2). Das Bestehen der Ersten Prüfung für das

Lehramt ist Voraussetzung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst für das

Lehramt an öffentlichen Schulen. Ausbildungsstätten für den Vorbereitungsdienst sind

das Wissenschaftliche Institut für Schulpraxis (WIS) und die öffentlichen Schulen

im Lande Bremen, denen die Referendare während des Vorbereitungsdienstes zugewie¬
sen sind. Zwar geht das Gesetz von der Zweiphasigkeit der Lehrerbüdung aus, macht aber

zugleich deutlich, daß „die beiden Ausbüdungsphasen... zu einem einheitlichen, Theorie

und Praxis verbindenden, einphasigen Ausbildungsgang zusammengefaßt werden (sol¬
len)" (§ 8.1). § 8 Absatz 2 und 3 stellen fest: „Bereits vor ihrer Zusammenfassung zu einem

einphasigen Ausbildungsgang sind die beiden Ausbüdungsphasen mit dem Ziel wissen¬

schaftücher Berufspraxis eng aufeinander zu beziehen. Der Trennung von Theorie und

Praxis ist, insbesondere auch zur Gewinnung von Erfahrungen für die künftige einphasige
Ausbildung, entgegenzuwirken. Die an der Ausbildung Beteiligten haben die Aufgabe,
die Ausbildung innerhalb des durch dieses Gesetz festgelegten Rahmens in Richtung auf

einphasige Ausbildung fortzuentwickeln. Dabei sind Lernziele, Ausbildungsinhalte und

Z.f.Päd., 28. Jg. 1982, Nr. 6
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Lernmethoden in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu überprüfen." Die einphasige

Lehrerbüdung als Zielperspektive hat Konsequenzen für Studium und Vorbereitungs¬
dienst. Das Lehrerbüdungsgesetz des Landes Bremen fordert, das Studium praxisbezogen
zu gestalten und führt im Bück auf den Praxisbezug des Studiums aus: „Im Rahmen der

berufspraktischen Ausbüdung werden Erkundungen, Beobachtungen und Untersuchun¬

gen durchgeführt. Während des Studiums führen außerdem die Studierenden unter

Anleitung der HochschuUehrer im Rahmen von Projekten und sonstigen Vorhaben der

Universität berafspraktische Tätigkeiten in den bremischen Schulen durch. Sie umfassen

in der Regel zehn Wochen Unterrichtspraxis in Form von Schulpraktika, die in Abschnitte

zerlegt werden können ..."(§ 5,2). Die integrierte Eingangsphme Lehrerbildung, die für

aUe Erstsemester verbindhch ist und sich durch eine vierstündige Kernveranstaltung,

Erkundungen in der Schule und einem Tutorium mit dem Berafsfeld Schule und Fragen
des Studiums für ein Lehramt befaßt, steUt eine Besonderheit der Lehrerbildung in

Bremen dar und unterstreicht den so nachdrücklich hervorgehobenen Theorie-Praxis-

Bezug.
Das intendierte praxisbezogene Studium hat Auswirkungen auf die Gestaltung des

Vorbereitungsdienstes und die Lehrverpflichtung des Studienreferendars. Die Vorläufige
Ordnung ßr dk Ambildung im Vorbereitungsdienst für dm Lehramt an öffentlichen
Schulen vom 25. März 1975 (Hansestadt Bremen, Ausbildungsordnung) nennt als

Aufgabe des Vorbereitungsdienstes „die Ausbildung von Referendaren für das Lehramt

an öffentlichen Schulen mit der Qualifikation für einen stufenbezogenen Schwerpunkt".
Der Referendar soll lernen, „pädagogisch verantwortlich Lernprozesse zu planen, einzu¬

leiten, zu lenken, zu kontrolüeren und zu beurteilen sowie die Schule als gesetzlich

geordnetes Handlungsfeld zu begreifen". Er soll lernen, „nach curricularen Vorgaben
didaktische Entscheidungen und die Mittel zu ihrer Verwirkhchung zu begründen sowie

auf der Grundlage wissenschaftücher Erkenntnisse und eigener Beobachtungen die

Bedürfnisse und Ansprüche der Schüler zu erkennen und ihre Sozialisationsprozesse zu

fördern" (Hansestadt Bremen, Ausbildungsordnung, § 1). Die Ausbüdung umfaßt

„insgesamt zwölf Wochenstunden gezielte Hospitationen, Unterricht unter zusätzlicher

Anleitung eines Fachlehrers und selbst verantwortücher Unterricht, und zwar in den

ersten beiden Ausbildungsmonaten gezielte Hospitationen und Unterricht unter Anlei¬

tung eines Fachlehrers, im dritten und vierten Ausbildungsmonat Unterricht unter

zusätzhcher Anleitung eines Fachlehrers und selbstverantwortlichen Unterricht, vom

fünften Monat ab selbstverantworthchen Unterricht" (Hansestadt Bremen, Ausbildungs¬

ordnung, § 5). Die Ausbildung des Referendars im WIS umfaßt fach-, erziehungswissen¬
schaftliche und gesellschaftswissenschaftliche sowie fachdidaktische Inhalte. Für die

Veranstaltungen des WIS sind acht Wochenstunden vorgesehen, wovon vier Stunden auf

den erziehungs- und geseUschafthchen Bereich entfallen. Im wöchentlichen Wechsel

finden vierstündige Seminare statt, die sich auf die zwei Unterrichtsfächer des Referendars

beziehen. Während der Ausbildung werden durch die Fachleiter des Referendars, durch

den Schulleiter sowie durch die für den Referendar bestimmte Prüfungskommission

ausbildungsbegleitende Leistungskontrollen durchgeführt (WIS, Merkblatt für Referen¬

dare). Die Meldung zur Zweiten Staatsprüfung hat im 9. Ausbüdungsmonat über dasWIS

zu erfolgen. Mit der Meldung gibt der Referendar das mit dem zuständigen Fachleiter

abgesprochene Thema an, zu dem er seine schriftliche Hausarbeit anfertigen wül. Zur

Anfertigung stehen ihm vier Monate zur Verfügung.
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In der Verfügung 245/78V Lehrerambildung in der Zweiten Phme des Landesschulrats

heißt es, daß ein Referendar „in der Regel fähig sein wird, vom zweiten AusbUdungshalb-

jahr ab bedarfsdeckenden Unterricht unter weiterer Anleitung durch die Fachleiter des

WIS zu erteilen..." Das aus dem Jahre 1980 stammende Merkblattßr Referendare führt

hierzu aus: „Im Rahmen seines selbstverantworthchen Unterrichts erteüt der Referendar

im 2. und 3. Halbjahr jeweüs 9 Unterrichtsstunden, die auf den Bedarf der Schule

angerechnet werden. In diesen zweimal 9 Unterrichtsstunden ist der Referendar für den

Unterrichtserfolg in der Klasse allein verantwortUch. In den restüchen 3 Stunden

selbstverantwortüchen Unterrichts übernimmt der Referendar Lerngruppen, die außer¬

dem von einem Fachlehrer betreut werden."

1.2. Ordnung des Vorbereitungsdienstes für Lehrämter an Schulen des Landes Nord¬

rhein-Westfalen

Das Gesetz über die Ambildung ßr Lehrämter an öffentlichen Schulen (LehrerausbU-
dungsgesetz/LABG) des Landes Nordrhein-Westfalen in der Neufassung vom 28. August
1979 nennt das Ziel der Ausbildung „die Befähigung, ein Lehramt an öffenthchen Schulen

selbständig auszuüben" und stellt fest, daß die Ausbildung sich in Studium und Vorberei¬

tungsdienst gliedert (§ 1). In § 4 des LABG werden folgende stufenbezogene Lehrämter

aufgeführt: Lehramt für die Primarstufe, Lehramtfür die Sekundarstufe I, Lehramt für die

Sekundarstufe II sowie Lehramt für Sonderpädagogik. Die Ordnung des Vorbereitungs-
dknstes und der Zweiten Staatsprüfungfür Lehrämter an Schulen (OVP) vom 11.7.1980

benennt als Ausbildungsbehörde das Gesamtseminar für die Ausbildung und Fort¬

bildung der Lehrer und gibt als Dauer des Vorbereitungsdienstes für alle Lehrämter

einheithch vierzundzwanzig Monate an. Im Geschäftsbereich des Kultusministers wurden

mit Wirkung vom 1.8.1977 in jedem der fünf Regierungsbezirke des Landes je ein

Gesamtseminar errichtet. Das Gesamtseminar gliedert sich entsprechend der ange¬

führten Lehrämter in Ausbildungsbereiche, und die Ausbüdungsbereiche güedem sich

wiederum in Ausbildungsgruppen, denen jeweils Lehramtsanwärter desselben Lehramtes

zugewiesen werden. „Der Lehramtsanwärter wird im Hauptseminarund in den Fachsemi¬

naren der Ausbüdungsgrappe, die seinem Lehramt entspricht, ausgebildet. Im Hauptse¬
minar werden vomehmhch Gegenstände der Pädagogik und allgemeinen Didaktik unter

schulpraktischen Gesichtspunkten, daneben Recht und Verwaltung der Schule behandelt;

in den Fachseminaren werden Gegenstände der Unterrichtspraxis vomehmhch unter

fachdidaktischen Gesichtspunkten behandelt. Die Inhalte des Hauptseminars und der

Fachseminare sind eng aufeinander zu beziehen. Der Lehramtsanwärter ist verpflichtet,
am Hauptseminar und an den Fachseminaren, die Fächern seiner Ersten Staatsprüfung

entsprechen, teilzunehmen. Für das Hauptseminar sind im Durchschnitt wöchentlich drei

Stunden und für jedes Fachseminar im Durchschnitt wöchenthch je zwei Stunden

anzusetzen" (OVP 8, 2 und 3).

Die schulpraktische Ausbildung erfolgt an AusbUdungsschulen, d.h. an öffenthchen

Schulen und Ersatzschulen einschheßhch Schulen in einem Schulversuch, die von oberen

Schulaufsichtsbehörden im Benehmen mit dem Gesamtseminar als AusbUdungsschulen
bestimmt und denen vom Gesamtseminar Ausbüdungsgrappen zugeordnet sind. Die

schulpraktische Ausbildung wird, sofem das angestrebte Lehramt es erfordert, in

Abschnitte aufgeteilt. Hierzu gelten für die einzelnen Lehrämter folgende Regelungen:
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- Lehramt für die Primarstufe

Ein Wechsel der Ausbüdungsschule ist nur dann vorzunehmen, wenn der Ausbüdungsgruppe
AusbUdungsschulen unterschiedUcher Größe und Güederung zugeordnet sind. Der Wechsel kann

nurzum Beginn eines Schuljahres, jedoch nicht im zweiten Ausbüdungsjähr vorgenommen werden

(OVP § 31).
- Lehramt für die Sekundarstufe I

Die schulpraktische Ausbüdung wüd in drei Abschnitte aufgeteüt. Der erste und der zweite

Ausbüdungsabschnitt dauern jeweUs sechs Monate, der dritte Ausbüdungsabschnitt dauert zwölf

Monate.

Bewerber, die die erste Staatsprüfung in Fächern abgelegt haben, die beide in den Stundentafeln

mehrerer Schulformen der Sekundarstufe I vorgesehen sind, können nach ihrer Wahl im

EinsteUungsantrag (§ 3 Abs. 2) angeben, in welcher Schulform der Schwerpunkt ihrer Ausbildung
im dritten Ausbüdungsabschnitt liegen soü. Im ersten und ün zweiten Ausbüdungsabschnitt
werden sie in der Regel in einer anderen, von der Ausbüdungsbehörde bestimmten Schulform der

Sekundarstufe I schulpraktisch ausgebUdet.
Für die Bewerber, die die Erste Staatsprüfung in Fächern abgelegt haben, von denen mindestens

eines in der Stundentafel nur einer SchuUorm der Sekundarstufe I vorgesehen ist, Uegt der

Schwerpunkt in dieser Schulform; sie werden auch im ersten und im zweiten Ausbüdungsabschnitt
in dieser SchuUorm ausgebUdet. Die Ausbüdung im ersten Ausbüdungsabschnitt enthält Orientie¬

rungsveranstaltungen in den anderen Schulformen der Sekundarstufe I.

Im dritten Ausbüdungsabschnitt ist die schulpraktische Ausbüdung in den beiden ersten und in den

beiden letzten Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sicherzusteUen (OVP § 36).
- Lehramt für die Sekundarstufe II

Die schulpraktische Ausbildung wüd in zwei Abschnitte aufgeteilt. Ein Ausbüdungsabschnitt
dauert sechs Monate, der andere Ausbüdungsabschnitt dauert achtzehnMonate. Bewerber, die die

Erste Staatsprüfung in Fächern abgelegt haben, die beide in den Stundentafeln der Schulformen

der Sekundarstufe II vorgesehen sind, können nach ihrer Wahl im EinsteUungsantrag angeben, in

welcher Schulform der Schwerpunkt ihrer Ausbüdung üegen soU.

Für Bewerber, die die Erste Staatsprüfung in Fächern abgelegt haben, von denen mindestens eines

in der Stundentafel nur einer SchuUorm der Sekundarstufe II vorgesehen ist, Uegt der Schwerpunkt
in dieser Schulform; sie werden in beiden Ausbüdungsabschnitten in dieser Schulform schulprak¬
tisch ausgebUdet. Die Ausbüdung im sechsmonatigen Ausbüdungsabschnitt enthält auch Orientie¬

rungsveranstaltungen und Hospitationen in der anderen SchuUorm der Sekundarstufe II (OVP
§39).

Der Ausbildungsunterricht umfaßt Hospitationen, Unterricht unter Anleitung und selb¬

ständigen Unterricht des Lehramtsanwärters. Mit zunehmender schulpraktischer Erfah¬

rang soll der Lehramtsanwärter Gelegenheit zu selbständiger Unterrichts- und Erzie¬

hungstätigkeit erhalten. Der selbständige Unterricht kann acht Wochenstundenbetragen.
Der gesamte Ausbildungsunterricht des Lehramtsanwärters soll zwölf Stunden nicht

überschreiten.

Der Lehramtsanwärter gehört für die Dauer der Tätigkeit an einer Ausbildungsschule
dem Lehrerkollegium an. Er soll an den Sitzungen der Mitwirkungsorgane, an Schulprü¬

fungen und den Veranstaltungen der Schule teilnehmen.

Der Ausbildungslehrer hat den Lehramtsanwärter schriftUch zu beurteilen, nachdem

dieser die Ausbildung bei ihm beendet hat; bei einem längeren Ausbüdungsabschnitt hat

die Beurteilung spätestens nach sechs Monaten zu erfolgen. Der Fachleiter hat den

Lehramtsanwärter spätestens nach der Hälfte der voraussichthchen Ausbildungsdauer zu

beurteilen und spätestens zwei Monate vor dem Ende des Vorbereitungsdienstes die

Leistungen und die Eignung des Lehramtsanwärters schriftUch festzuhalten, wobei er auf

den selbständigen Unterricht eingehen und die zuvor angesprochenen Beurteilungen
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berücksichtigen soU. Die Beurteilung des Lehramtsanwärters durch den Leiter des

Hauptseminars hat spätestens einen Monat vor Ende des Vorbereitungsdienstes zu

erfolgen. § 6 der OVP stellt fest: „Der Leiter des Hauptseminars und die zuständigen
Fachleiter müssen sich durch Unterrichtsbesuche über den Ausbildungsstand des Lehr¬

amtsanwärters informieren und ihn beraten." Die Festlegung einer Zahl der Unterrichts¬

besuche erfolgt in der Ordnung nicht. Sie richtet sich u.a. nach dem Ausbüdungsstandder

einzelnen Lehramtsanwärter, der Dauer des Vorbereitungsdienstes (eventuelle Verkür¬

zung) ,
nach der Gesamtzahl dervom Fachleiter zu betreuenden Lehramtsanwärter etc. Da

der Hauptseminarleiter den Lehramtsanwärter von allen an der Ausbildung Beteiügten
während der schulpraktischen Ausbüdung am wenigsten persönhch erlebt und nicht

Fachmann für alle Gebiete sein kann, muß er aUe Beurteilungen - die der AusbUdungsleh-
rer und Fachleiter - in seine Beurteilung miteinbeziehen. Eine Ausfertigung der Beurtei¬

lungen ist jeweüs dem Lehramtsanwärter auszuhändigen, dem das Recht zur schriftlichen

Gegenäußerang zusteht.

1.3. Ziele und Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes in Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat im Februar 1976 die Landesverordnung über die Ambil¬

dung und Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen und im

März 1976 die gegenwärtig geltenden Verordnungen für das Lehramt an Realschulen

sowie an Gymnasien vorgelegt.

Die Bewerber für den Vorbereitungsdienst werden unter Berafung in das Beamtenver-

hältnis auf Widerruf zum Anwärter für das Lehramt an Grand- und Hauptschulen,
Realschullehreranwärter bzw. Studienreferendar ernannt. Der Vorbereitungsdienst dau¬

ert für die genannten Lehrämter einheitlich achtzehn Monate.

Die generelle Zielbestimmung ist für alle Lehrämter identisch: Der Lehramtsanwärter /

RealschuUehranwärter / Studienreferendar „soü auf der Grundlage seines Studiums mit

der Theorie und Praxis der Erziehung und des Unterrichts allgemein und in den von ihm zu

vertretenden Unterrichtsfächern so vertraut gemacht werden, daß er zu selbständiger und

erfolgreicher Arbeit im Lehramt" an Grand- und Hauptschulen / Realschulen / Gymna¬
sien fähig ist (§ 5).
Der Vorbereitungsdienst wird jeweils an einem Studienseminar für das Lehramt an

Grand- und Hauptschulen, an Realschulen bzw. an Gymnasien und an Grand- und

Hauptschulen, Realschulen bzw. Gymnasien als AusbUdungsschulen abgeleistet. Iden¬

tisch sind die Ausbildungsgrandsätze für die geannnten Lehrämter: Der Lehramtsanwär¬

ter / RealschuUehreranwärter / Studienreferendar „wird theoretisch und praktisch ausge¬

bildet. Die theoretische Ausbildung erfolgt insbesondere in den allgemeinen Sitzungen

(Allgemeine Seminare), den Fachsitzungen (Fachseminare) und den sonstigen Veranstal¬

tungen des Studienseminars, die praktische Ausbildung insbesondere in Hospitationen,
im Aüsbüdungsunterricht und in Lehrproben" (§ 9). In den Allgemeinen Seminaren

werden Fragen der Pädagogik, der allgemeinen Didaktik, der pädagogischen Psychologie,
der soziologischen Aspekte der Erziehung und der Bildung, des Schulrechts und des

Beamtenrechts im Zusammenhang mit den praktischen Erfahrungen der Lehramtsanwär¬

ter / RealschuUehreranwärter / Studienreferendare behandelt.

In den Fachseminaren werden didaktische und methodische Probleme sowie ausgewählte
Inhalte des Unterrichts im Zusammenhang mit den praktischen Erfahrangen der Lehr-
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amtsanwärter / RealschuUehreranwärter / Studienreferendare behandelt (§ 10). Unter¬

schiede bestehen hinsichtlich der Ghederang des Vorbereitungsdienstes sowie des

Umfangs des Unterrichts unter Anleitung bzw. des selbständigen Unterrichts.

Im Vorbereitungsdienst für die drei genannten Lehrämter umfaßt die Ausbüdung in den

Schulen Hospitationen, unter Anleitung zu erteilenden Ausbildungsunterricht, selbstän¬

dig zu erteilenden Unterricht und Teilnahme an sonstigen Schulveranstaltungen. Wäh¬

rend die Landesverordnung über die Ambildung und Zweite Staatsprüfung ßr die

Lehrämter an Grund- und Hauptschulen in § 7 festlegt, daß der Lehramtsanwärter einer

Grand- oder Hauptschule zur Ausbüdung zugewiesen wird, sehen die entsprechenden

Verordnungen für das Lehramt an Realschulen bzw. Gymnasien jeweils eine Aufteilung
der Ausbüdung in zwei Abschnitte vor. Für das Lehramt an Realschulen dauert der

Vorbereitungsdienst im ersten Ausbüdungsabschnitt sechs und im zweiten Abschnitt

zwölf Monate. Ausbildungsschulen im ersten Abschnitt sind Realschulen am Ort des

Studienseminars oder im näheren Umkreis. Für die Dauer des zweiten weist die

Bezirksregierung auf Vorschlag des Seminarleiters in der Regel den RealschuUehreran¬

wärter einer Ausbildungsschule außerhalb des Seminarortes und des näheren Umkreises

zu. Die Ausbildung im zweiten Ausbüdungsabschnitt dient in verstärktem Maße dazu, die

Schulpraxis des RealschuUehreranwärters zu erweitem, insbesondere in den Bereichen

der Schulordnung, der Dienst- und Konferenzordnung, der Klassenleitertätigkeit, der

Leistungsmessungen, des Medieneinsatzes und der Verselbständigung in der Unterrichts¬

fertigkeit (§ 11). Der Ausbüdungsunterricht „umfaßt höchstens zwölf Wochenstunden".

Im Einvernehmen mit dem Seminarleiter kann der Leiter der Ausbüdungsschule den

RealschuUehreranwärter im zweiten Ausbüdungsabschnitt mit der selbständigen Ertei¬

lung von Unterricht beauftragen. Dieser darf sechs Wochenstunden nicht überschreiten

und ist auf den Ausbüdungsunterricht anzurechnen. Der RealschuUehreranwärter hat in

jedem seiner Fächer im ersten Abschnitt je eine nicht benotete und im zweiten je eine

benotete Lehrprobe zu halten. Die Lehrproben sollen in verschiedenen Klassenstufen der

Realschule stattfinden. Jeder Fachleiter soll darüber hinaus mindestens zweimal während

des zweiten Ausbüdungsabschnitts eine Unterrichtsstunde des RealschuUehreranwärters

besuchen und mit ihm besprechen (§ 12).

Für das Lehramt an Gymnasien umfaßt der erste Ausbüdungsabschnitt zwölf Monate und

der zweite sechs Monate. Für den ersten wird der Studienreferendar in der Regel einer

Ausbüdungsschule am Ort des Studienseminars (Seminarzone I) und für den zweiten einer

Ausbüdungsschule im weiteren Umkreis (Seminarzone II) zugewiesen. Hinsichtlich des

Umfangs des Ausbildungsunterrichts und des selbständig zu erteilenden Unterrichts

gelten für das Lehramt an Gymnasien die Bestimmungen, wie sie für das Lehramt an

Realschulen genannt wurden. Dagegen läutet die Bestimmung des § 11,2 für die

Lehrämter an Grand- und Hauptschulen: Der Lehramtsanwärter „erteilt bis zu sieben

Wochenstunden Unterricht unter Anleitung der Fachleiter und der Mentoren sowie bis zu

sieben Wochenstunden selbständigen Unterrichts. Mit zunehmender schulpraktischer

Erfahrang, jedoch spätestens nach dem ersten Halbjahr, erhält der Lehramtsanwärter in

größerem Umfang Gelegenheit zu selbständiger Unterrichts- und Erziehungstätigkeit.
Über den Umfang des selbständigen Unterrichts entscheidet der Seminarleiter im

Benehmen mit dem Leiter der Ausbüdungsschule. Der Ausbüdungsunterricht und der

selbständige Unterricht sollen in der Regel zusammen vierzehn Wochenstunden nicht
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überschreiten". Der Studienreferendar hat in jedem seiner Fächer im ersten Ausbildungs¬

halbjahr je eine nicht benotete und im zweiten Ausbildungshalbjahr je eine benotete

Lehrprobe zu halten. Die Lehrproben in jedem Fach verteilen sich auf den Sekundarbe¬

reich I und IL An den zu benotenden Lehrproben nehmen - einheithch für die Lehrämter

- der Seminarleiter, Fachleiter, der Fachlehrer der Klasse bzw. der Mentor und gegebe-
nenfaüs der Leiter der Ausbüdungsschule teil. Während für die Lehrämter an Grand- und

Hauptschulen die Noten für die Lehrproben von dem zuständigen Fachleiter im Beneh¬

men mit dem vorgenannten Personenkreis festgesetzt werden, gut für das Lehramt an

Realschulen bzw. Gymnasien die Regelung, daß der Fachleiter die Note vorschlägt und

der Seminarleiter sie nach Anhörung des Fachlehrers/Mentors festsetzt.

1.4. Bestimmungen zur Durchführang der Zweiten Staatsprüfungin Bremen, Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz

Die Darstellung der Bestimmungen über die Durchführang der Zweiten Staatsprüfung,
die den Vorbereitungsdienst abschließt, beschränkt sich auf Aussagen über den Prüfungs¬

ausschuß, den Umfang sowie die Findung des Gesamtergebnisses der Prüfung.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Prüfungskommission weicht die Ordnung der

Zweiten Staatsprüfungfür dm Lehramt an öffentlichen Schulen vom 27.2.1978 des Landes

Bremen von den entsprechenden (Ver-)Ordnungen der Bundesländer Nordrhein-Westfa¬

len und Rheinland-Pfalz insofern ab, als ein Referendar mit dem stufenbezogenen

Schwerpunkt, für den der Kandidat geprüft wird, als beratendes Mitglied der Prüfungs¬
kommission angehört. Die Ordnung des Vorbereitungsdiemtes und der Zweiten Staatsprü-

ßngßrLehrämter an Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen hebt sich von den anderen

genannten Ordnungen dadurch ab, daß der Fachleiter, bei dem die Hausarbeit geschrie¬
ben worden ist, nicht der Prüfungskommission angehört und für dieses Fach ein

Fremdprüfer in die Prüfungskommission berafen wird.

Die schriftüche Hausarbeit, die in Bremen und Rheinland-Pfalz auch als Grappenarbeit
(bis zu drei Kandidaten) durchgeführt werden kann, die praktische Prüfung in Form von

zwei Lehrproben sowie die mündhche Prüfung sind in den drei Bundesländern Bestand¬

teile der Prüfung. Die OVP des Landes Nordrhein-Westfalen sieht neben der schriftlichen

Hausarbeit eine weitere schriftliche Arbeit vor. In der schriftlichen Arbeit im zweiten Fach

soll der Kandidat nachweisen, daß er eine Unterrichtsstunde unter fachhchen und

didaktischen Gesichtspunkten planen kann. Er hat diese schriftüche Arbeit bis zum

Ablauf von vier Tagen nach Erhalt des Themas anzufertigen und beim Prüfungsamt
abzuliefern. Zuständig für die Themenstellung dieser Arbeit ist der Fachleiter des

Lehramtsanwärters in diesem Fach. Er setzt das Thema im Benehmen mit dem Lehramts¬

anwärter fest (§ 18).

Hinsichthch der mündUchen Prüfung heißt es in der Ordnung der Zweiten Staatsprüfung
für das Land Bremen:

„Die Prüfung schüeßt nach Eingang der Beurteuungen der schriftUchen Hausarbeit beim Landesamt

für Schulpraxis und Lehrerprüfungen mit der mündUchen Prüfung ab.

In der mündlichen Prüfung soU der Kandidat nachweisen, daß er unterrichtüche und erzieherische

Maßnahmen aufder Grundlage fachücher und erziehungswissenschaftUcher Kenntmsse in dialogisch-

argumentativer Form zu erörtern vermag.
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Zwischen den Kandidaten und jedem der drei Prüfer werden bis spätestens zwei Wochen vor der

mündUchen Prüfung jeweUs zwei Themenbereiche festgelegt. Die Inhalte der Lehrproben und der

Hausarbeit dürfen nicht mehr schwerpunktmäßig Gegenstand der mündUchen Prüfung sein. Minde¬

stens drei der abgesprochenen sechs Themenbereiche müssen in der mündUchen Prüfung berücksich¬

tigt werden. Die Prüfungskommission entscheidet vor Beginn der mündUchen Prüfung über die zu

prüfenden Themenbereiche. Dabei sind beide Fächer und die Erziehungswissenschaften zu berück¬

sichtigen.
Die mündüche Prüfung kann als Einzelprüfung oder auf Antrag der Kandidaten als Gruppenprüfung
in Gruppen bis zu drei Kandidaten durchgeführt werden. Sie soU für jeden Kandidaten in der Regel
60 Minuten dauern. Bei Gruppenprüfungen, die mehrere Prüfungsgebiete umfassen, kann durch

Beschluß der Prüfungskommission die Prüfungszeit angemessen verkürzt werden. Die mündüche

Prüfung ist öffenthch, sofern nicht ein Kandidat widerspricht."

Die entsprechenden Bestimmungen der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der

Zweiten Staatsprüfung des Landes Nordrhein-Westfalen lauten:

„Die mündüche Prüfung dauert 60 Minuten.

Etwa die Hälfte der Prüfungszeit ist für Gegenstände des Hauptseminars, jeweUs etwa ein Viertel für

Fragen der beiden Fächer vorzusehen; dabei sollen die Prüfer in der Regel von einem pädagogischen
Problem der Schulpraxis ausgehen.
Der Prüfungsausschuß bewertet die in der mündUchen Prüfung erbrachten Leistungen, gesondert für

die Gegenstände des Hauptseminars und für jedes der beiden Fächer, mit Noten.

Über die mündüche Prüfung ist von einem Mitgüed des Prüfungsausschusses, das vom Vorsitzenden

bestimmtwüd, eine Niederschrift zu fertigen, in der die Gegenstände der Prüfung, die Leistungen des
Kandidaten und die dafür festgelegten Noten zu vermerken sind" (§ 20).

Die mündliche Prüfung für die Lehrämter im Lande Rheinland-Pfalz erstreckt sich auf

folgende Gebiete:

Pädagogik, aUgemeine Didaktik, pädagogische Psychologie, soziologische Aspekte der Erziehung
und der Büdung. Schulrecht und Beamtenrecht (erste Teüprüfung).
Didaktik und Methodik des ersten Faches (zweite Teüprüfung).
Didaktik und Methodik des zweiten Faches (dritte Teüprüfung).
Die mündUchen TeUprüfungen soUen jeweUs etwa dreißig Minuten dauern.

In Bremen geht die Note für die Gesamtleistung in den ausbildungsbegleitenden Lei¬

stungskontrollen mit einer Gewichtung von 50 Prozent in das Gesamtergebnis der Zweiten

Staatsprüfung ein. Die Noten für die schriftliche Hausarbeit und die mündüche Prüfung
gehen mit einer Gewichtung von je 25 Prozent in das Gesamtergebnis ein.

Die Ermittlung des Ergebnisses der Zweiten Staatsprüfung in Nordrhein-Westfalen

erfolgt wie folgt:

Beurteilung des Fachleiters für das

erste Fach x 2 = 10%

das zweite Fach x 2 = 10%

des Hauptseminarleiters x 2 = 10%

schriftüche Hausarbeit x 3 = 15%

weiteren schriftlichen Arbeiten x 1 = 5%

Unterrichtsprobe im ersten Fach x 3 = 15%

im zweiten Fach x 3 = 15%

mündlichen Prüfung ün ersten Fach x 1 = 5%

im zweiten Fach x 1 = 5%

über Gegenstände des Hauptseminars x 2 = 10%

: 20 = 100%
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In Rheinland-Pfalz wird die Gesamtnote nach dem rechnerischen Durchschnitt

der auf zwei Dezimalstellen berechneten Vornote,
der Note für die Hausarbeit,
der auf zwei DezünalsteUen berechneten Endnote für die praktische Prüfung (Lehrproben) und

der auf zwei DezimalsteUen berechneten Endnote für die mündüche Prüfung ermittelt.

Dabei wird die Vornote doppelt gewichtet.

1.5. Synopse über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung in den Bundes¬

ländern

Nach der ausführhchen Darstellung über den Vorbereitungsdienst und die Bestimmungen
zur Durchführang der Zweiten Staatsprüfung in drei Bundesländern soll die nachfolgende

Synopse die Situation der zweiten Phase der Lehrerausbildung in allen Bundesländern

zeigen. Die Notwendigkeit, die Vielzahl und Vielfalt der Bestimmungen und Regelungen
in gedrängter Form darzubieten, hat zur Folge, daß nicht alle für die Lehrerbildung in der

zweiten Phase wesentlichen Sachverhalte aufgenommen werden konnten. (Siehe Synopse
S. 902 f.)
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2. Problembereiche

2.1. Zum Verhältms von erster und zweiter Ausbildungsphase

Die Gesetze und (Ver-)Ordnungen zur Lehrerbildung, spezieU für die zweite Phase,
enthalten eine FüUe an institutioneUen und (verfahrens)rechtlichen Regelungen und sind

hinsichtlich des inhalthchen Konzepts insgesamt wenig aussagekräftig. Die generellen

Zielbeschreibungen der zweiten Phase sind von lapidarer Kürze, postuheren weitgehend
einen Zusammenhang zwischen der ersten und zweiten Ausbildungsphase und stellen

überwiegend die HersteUung des Theork-Praxb-Bezuges als leitendes Prinzip heraus:

„Der Lehreranwärter soU die pädagogischen und fachdidaktischen Einsichten, Erfahrungen und

Fertigkeiten, die er während der ersten AusbUdungsphase erworben hat, in engem Bezug zur

Schulpraxis so erweitern und vertiefen, daß er erfolgreich und verantwortUch seinen Erziehungs- und

Unterrichtsauftrag an Grund- und Hauptschulen wahrnehmen kann" (Gesetzesblatt für Baden-

Württemberg vom 20. März 1981).
„Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, den Lehramtsanwärter zu befähigen, die Unterrichts- und

Erziehungstätigkeit in den Schulen der Schulstufen, die dem angestrebten Lehramt entsprechen,
selbständig auszuüben. Diesem Ziel dient die theoretische und schulpraktische wissenschaftlich

fundierte AusbUdung an Gesamtseminaren und an den ihnen zugeordneten Schulen. Sie baut auf den

erziehungswissenschaftUchen und fachwissenschaftüchen Kenntnissen und Fähigkeiten auf, die der

Lehramtsanwärter in der Ersten Staatsprüfung nachzuweisen hatte" (VOP des Landes Nordrhein-

Westfalen vom 11. Mi 1980).

Der Deutsche Bildungsrat hatte 1970 der fachdidaktischen AusbUdung die Aufgabe

zugewiesen, „die wissenschaftlichen Kriterien für die Auswahl derjenigen Fachkenntnisse

und -methoden zu entwickeln, die für die Ausbildung des Lehrers wichtig sind" (Deut¬
scher Bildungsrat 1972, S. 225), und nach diesen Kriterien die Lernziele des

Unterrichts, UnterrichtsmodeUe und curriculare Innovationen zu entwickeln. InhaltUche

Aussagen über das Verhältnis von fachwissenschaftücher und fachdidaktischer Ausbil¬

dung und realisierbare VorsteUungen darüber, wie die Verbindung des Faches mit der

Schulpraxis konsistent gemacht werden könnte, bheben der Erprobung aufgegeben. Mehr
als zehn Jahre nach der vom Deutschen Bildungsrat nachdrücklich geforderten
Vermittlung zwischen fachwissenschafthchem, fachdidaktischem und erziehungswissen¬
schaftlichem Studium fehlt es an einer allgemein anerkannten wissenschaftstheoretischen

Begründung sowie an überzeugenden berufsfeldspezifischen Handlungsentwürfen.

Sieht man von einzelnen persönlichen Kontakten ab, bestehen zwischen der ersten und

zweiten Lehrerbildungsphase nur geringe Verbindungen. Die Beziehung zwischen Hoch¬

schulausbildung und Vorbereitungsdienst/Referendariat erschöpft sich weithin im additi¬

ven Nacheinander, wobei die Gefahr besteht, daß die erste Phase zunehmend schulpraxis¬
fremder wird. Die im letzten Jahrzehnt so nachdrücklich geforderte Professionalisierung
des Lehrerberufes hat zum Teil zu einer Neuordnung der Studiengänge geführt, die aber

nur höchst unzureichend den Lehramtsstudenten in die Lage versetzen, seine künftigen
beruflichen Aufgaben, vor allem seine Schwierigkeiten zu bewältigen.

2.2. Zum Verhältms von Haupt- und Fachseminar

Der notwendigen Vermittlung zwischen fachwissenschafthchem, fachdidaktischem sowie

erziehungswissenschaftlichem Studium während der ersten Phase entspricht während der
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zweiten Phase die notwendige Verknüpfung der Arbeit im Hauptseminar mit der Arbeit in

den Fachseminaren. Zwar gibt es für die Ausbildung in den Haupt- und Fachseminaren

Inhaltskataloge, die die aUgemeinen Zielbeschreibungen des Vorbereitungsdienstes kon¬

kretisieren, doch fehlt es in den entsprechenden AusbUdungsordnungen weitestgehend an

Aussagen zur inhaltUchen Verknüpfung der Arbeit im Hauptseminar und in den Fachse¬

minaren. Als HauptquaUfikationen, die im Vorbereitungsdienst angestrebt werden sollen

und gewissermaßen eine Beschreibung der Berufsfähigkeit des Lehrers darsteUen, nennt

die hessische Richtlinien-Verordnung:

- Fähigkeit zur Analyse der in der Schule, in der Klasse/Gruppe sowie in der eigenen Person

liegenden Lernbedingungen,
- Fähigkeit zur Umsetzung von Rahmenplänen und zur Arbeit mit eingeführten Lehrbüchern,

audiovisueUen Medien und anderem didaktischen Material,
- Fähigkeit, auf der Grundlage der obigen Analysen didaktisch-methodische Entscheidungen treffen

und in Form von schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen umsetzen zu können,
- Fähigkeit zur Reaüsierung der geplanten Lernprozesse im Unterricht,
- Fähigkeit zur Analyse von Unterricht,
- Fälligkeit, die RoUe des Lehrers über seinen Unterricht hinaus wahrnehmen zu können.

Aus der Arbeit einer Seminarleitertagung in Nordrhein-Westfalen ist die nachfolgende

Beschreibung der in der zweiten Phase zu vermittelnden QuaUfikationen erwachsen

(Landesinstttutfür Curriculumentwicklung,
Lehrerfortbildungund Weiter¬

bildung 1980, S. 7):

Lehren - Initierung und Steuerung von Lehr- und Lernprozessen
- Erfassung und Berücksichtigung der Bedingungen
- Auswahl und Begründung von Inhalten und Zielen des Unterrichts
- Bestimmung und Einsatz von Unterrichtsmethoden (meth. Konzeption -

Phasengüederung - Interaktionsformen - Medien - technisch-organisatori¬
sche Regelungen etc. ...)

- Förderung durch innere und äußere Differenzierung
Erziehen - Pädagogische HUfen zur Individuation und SoziaUsation

- Entscheidungen über Erziehungsziele
- Gestaltung des SchuUebens
- Reflexion und Anwendung von Erziehungs- und UnterrichtsstUen

Beurteilen - KontroUe von Lehr-und Lernerfolg
- Analyse von Lernerfolgen und Lernschwierigkeiten
- Beobachtung und Begutachtung von Schülern
- Messung und BeurteUung von Leistung

Beraten - Kooperation mit Schülern, Eltern, KoUegen in Fragen der Koordination

erzieherischer und unterrichtücher Bemühungen
- Lern- und Erziehungsberatung
- SchuUaufbahnberatung
- Berufsfindungshüfen
- RehabUitationshüfen

Innovieren - Entwicklung und Erprobung von Innovationsmögüchkeiten
- Mitarbeit an schulorganisatorischen und curricularen Neuerungen

Für den Vermittlungsprozeß haben die jeweihgen AusbUdungsstätten eigene Konzeptio¬
nen zu erarbeiten. Dabei hat das Hauptseminar auf der wissenschaftlichen Ebene

vornehmlich die Aufgabe, aus den erziehungswissenschafthchen, psychologischen und

sozialwissenschafthchen Forschungsergebnissen die schul- und unterrichtsrelevanten



906 Horst Wollenweber

Eingangsphase

1. Woche

1.2.-5.2.82

i
Einführung
in die Ausbü-

dungsgr. und

Schule

l
Kompaktveran¬

staltung
HS - 3 Tage
FS - Kontakt¬

aufnahme

1. Tag Verteidi¬

gung

2. Tag Schule

I
Rechts- und Aus¬

bildungsfragen

2. Woche

8.2.-12.2.82

3. Woche

15.2.-19.2.82

i Themen I
Fachimmanente

FragesteUungen

Elementare

Auseinander¬

setzung mit

einem TeUaspekt
von Unterricht

i Organisation i
1 Hauptseminar¬

veranstaltung
2 FS-Veranstal¬

tungen

1 HS-Veranstal¬

tung
2 FS-Veranstal¬

tungen

i Themen Hauptseminar i
Didakt.

Konzeptionen

Kriterien zur

Unterrichtsbe¬

obachtung

4. Woche

22.2.-26.2.82

i
Unterrichtsbeob¬

achtung
Fachl

i
Schulintensive

Phase:

1 Tag durch

Fachleiter:

Unterrichtsorgani¬
sation, Schulor¬

ganisation aus der

Sicht eines Faches

l
Kriterien zur

Unterrichtsbe¬

obachtung

Themen der Fachseminare

Kommunikations¬

spiele:
Kennenlernen -

- der Gruppe
- in der Gruppe
- konkrete Ver¬

fahrensfragen

Richtiinien

- Richtziele

- Intentionen

- Standortfragen
- aUgemeine

Spezifika

Unterrichts¬

mechanismen
- Initiieren und

Steuern von

Lernprozessen
- Motivation

- „Spannungsbo-

gen" v. Unterricht

Realisierung im/

von Unterricht

- Umsetzen, über¬

prüfen u. modi¬

fizieren der vori¬

gen Positionen

- neue Gesichts-

punkte

Das Fach in den

Schulformen -

- Zielvorstel¬

lungen -

- Organisations¬

fragen

• Dimensionen

d. Unterrichts¬

gegenstandes,
• Vennitüungs-
formen

(Diskussion,
Überblick)

¦ Wortschatzver¬

mittlung im

Rahmen aku¬

stischer Text¬

vermittlung

(lexikalische

Textdimension)

Aspekte der aku¬

stischen Textver-

mitüung 1

(lexikalische und

satzsyntaktische
Dimension -

Phrasierung -

Textart)
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5. Woche

1.3.-5.3.82

i
Unterrichtsbeob¬

achtung
Fach 2

I
schulintensive

Phase:

aus der Sicht

des zweiten

Faches

l

Artikulation

6. Woche

8.3.-12.3.82

i
Elementare Aus¬

einandersetzung
mit weiteren

Teüaspekten
von Unterricht

i
1 Hauptseminar¬

veranstaltung
2 Fachseminar¬

veranstaltungen

i

Artikulation

7. Woche

15.3.82-19.3.82

i
Elementare Aus¬

einandersetzung
mit weiteren

TeUaspekten
von Unterricht

I
1 HS-Veranstal¬

tung

2 FS-Veranstal¬

tungen

\
Interaktionen

8. Woche

22.3.-26.3.82

l
Soziales

Lernen

i
Päd. Woche

2V4 Tage
(Wechsel)

l

Grundlegung
Soz. Lernen

FachspezUika
- Planungs- u.

Durchfuhrungs¬
raster

(globales

Angehen) für

Textrezeption u./

o. Textproduktion

FachspezUika
- Planungs- u.

Durchfuhrungs-
raster

(globales
Angehen)

Interaktionen

- Prozeßsteuerung
- Gesprächs¬

führung, -leitung
- verbale/non¬

verbale Aktionen

- Einsatz u. Lei¬

stung von OpO

Sozialaspekt von

Kommunikation

- Sprech- u.

Sprachspiele
- RoUenspiel
- Texte zum sozial,

Lernen

Aspekte der
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Textvermittlung 3

(Mediennutzung,

Textstruktur)

Textstruktur

und Textver¬

mittlung

(Narration)

Kommunikation

in Lernspielen
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Ergebnisse herauszufiltern und deren Umsetzung in die Form handlungsleitenden Wissens

zu übernehmen, während das Fachseminar für die ständige Rückkoppelung zur Fachwis¬

senschaft und Fachdidaktik zu sorgen hat. Auf der Vermittlungsebene ist die Kooperation

von Haupt- und Fachseminar erforderhch, um dem Lehramtsanwärter/Referendar bei der

Integration dieser Inhalte zu helfen und ihm zu zeigen, welche Bedeutung Fachwissen und

Erziehungswissen im Handlungsraum des Unterrichtsalltags haben und welche Umset-

zungsmöghchkeiten im Bhck auf die Schulstufen und Schulformen gegeben sind. Das

Bewußtsein für die Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation bzw. Abstimmung

zwischen Hauptseminararbeit und der Arbeit in den Fachseminaren scheint, darauflassen

Gespräche mit Seminar- und Fachleitern schüeßen, vorhanden zu sein, und eine Reihe von

Seminarpapieren zeigt, daß in dieser Weise gearbeitet wird. Beispielhaft sei die Konzep¬

tion für die Eingangsphme dargesteUt, die im September 1981 von der Ausbüdungsgruppe
Unna für die Sekundarstufe I erarbeitet worden ist (Ausbildungsgruppe Unna).

Aus einer Beschreibung der Funktion der Eingangsphme werden Anforderungen,

Inhalte, Ziele und Methoden entwickelt sowie ein OrganisationsmodeU für die Arbeitvon

Haupt- und Fachseminaren während der Eingangsphme erstellt. Für die Zuordnung der

Fachseminarinhalte werden aus Raumgründen hier ledighch die Themen der Fachsemi¬

nare Deutsch und Enghsch einbezogen. (Siehe Skizze S. 906/907.)

2.3. Zur Situation der Ausbildungslehrer (Mentoren)

„Die zuständige Bezirksregierung besteUt auf gemeinsamen Vorschlag des Seminarleiters und des

SchuUeiters Mentoren an den AusbUdungsschulen. Sie haben die Aufgabe, im zweiten Ausbüdungs¬
abschnitt den RealschuUehreranwärter in Fragen der Unterrichtspraxis, der Fachdidaktik und der

Fachmethodik zu beraten. Der RealschuUehreranwärter untersteht während der AusbUdung der

Dienstaufsicht des Regierungspräsidenten. Er hat den für seinen Dienst gegebenen Anweisungen des

Seminarleiters, seiner Fachleiter, des Leiters der Ausbüdungsschule und seiner Mentoren zu folgen;
in ZweifelsfäUen entscheidet der Seminarleiter" (Landesverordnung über die Ausbildung und zweite

Staatsprüfungf. d. Lehramtan Realschulen in Rheinland-Pfalz, 3.3.1976).

„Der Lehramtsanwärter soU im Unterricht mehrerer Jahrgangsstufen in seinen und auch in anderen

Fächern hospitieren und sich mit den Einrichtungen, den Unterrichtsmitteln und Verwaltungsfragen
der Ausbüdungsschule vertraut machen. Er erteüt in seinen Fächern Unterricht unter Anleitung der

Fachleiter und der Lehrer, deren Unterricht er übernimmt (AusbUdungslehrer). Der Unterricht

unter Anleitung soll mit Einzelstunden beginnen und später auch längere Unterrichtsreihen

umfassen. Während einer längeren Unterrichtsreihe hat der Lehramtsanwärter im Einvernehmen mit

dem AusbUdungslehrer auch Aufgaben für Klassenarbeiten/Klausurenzu steUen, ihre Anfertigung zu

beaufsichtigen und sie zu beurteUen" (OVP vom 11.7.1980 des Landes Nordrhein-Westfalen).

„Der Betreuungslehrer hüft dem Studienreferendar, sich an der Zweigschule zurechtzufinden, und

unterstützt ihn bei aüen dienstlichen Aufgaben. Er läßt ihn in seinem Unterricht hospitieren, zieht ihn

zu Klaßleitergeschäften heran und macht ihn mit den Einrichtungen der Schule (Sammlungen,
Büchereien, Sprachlabor usw.) vertraut.

Der Betreuungslehrer besucht den Unterricht des Studienreferendars und bespricht mit ihm

ausführUch die besuchten Stunden. Der Betreuungslehrer hat darauf zu achten, daß der Studienrefe¬

rendar den Vorschriften der Lehrpläne entsprechend unterrichtet und daß der Studienreferendar

auch weiterhin den an der Seminarschule erarbeiteten methodischen Grundsätzen folgen kann. Wenn
sich wesenthche methodische Differenzen ergeben, soU sich der Betreuungslehrer mit den Seminar-

lehrera der Seminarschule in Verbindung setzen, damit die Kontinuität der Gesamtausbildung

gewahrt bleibt" (Ausbildungsordnung f. s. Lehramt a. Gymnasien vom 24.8.1976 des Landes

Bayern).
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Die zitierten Aussagen machen deuthch, wie unterschiedhch die Funktionen des Ausbil¬

dungslehrers/Mentors/Betreuungslehrers in den LehrerausbUdungsgesetzen bzw. (Ver-)
Ordnungen umschrieben werden. Ohne daß es ausdrückhch formuUert ist, wird unter¬

stellt, daß die Arbeit des Hauptseminars sowie der Fachseminare mit der Arbeit des

Lehramtsanwärters/Referendars in der Schule abgestimmt ist. Es sprechen jedoch eine

Reihe von Beobachtungen dafür, daß das Zusammenwirken von Ausbildungsstätte/
Seminar und Ausbüdungsschule bislang zu wenig reflektiert worden ist.

Während in einigen Bundesländern der Ausbüdungslehrer/Mentor/Betreuungslehrer von

der zuständigen Schulaufsichtsbehörde bestellt wird und für die Betreuung von Lehramts¬

anwärtern/Studienreferendaren eine Ermäßigung seiner Unterrichtsverpfhchtungen
erhält, wird in anderen Bundesländern die Aufgabe des Ausbüdungslehrers als selbstver¬

ständlicher Bestandteil des Lehreramtes bezeichnet, so daß eine Honorierung der Arbeit

in Form einer Stundenermäßigung nicht in Betracht kommt. Wer die zusätzhchen

Belastungen kennt, die die Betreuung von Lehramtsanwärtern über einen längeren
Zeitraum mit sich bringt, vermag kein Verständnis dafür aufzubringen, daß er keine

entsprechende dienstliche Würdigung erfährt. Das Konfliktpotential, das in einer unter¬

schiedlichen Interessenlage des Fachleiters und des Ausbildungslehrers begründet hegt,
ist in seinen Auswirkungen für alle Beteihgten - Fachleiter, AusbUdungslehrer, Lehr¬

amtsanwärter, Schüler - bislang zu wenig reflektiert worden. Während das Interesse

des Fachleiters vorrangig darauf ausgerichtet ist, Planung, Durchführung und Reflexion

des Unterrichts mit- und nachzuvoUziehen, den Lehramtsanwärter in bezug auf seine

Kompetenzsteigerung zu beraten und ihn dabei zu Experimenten zu veranlassen, die ihn

seine Handlungsmöglichkeiten selbst finden und erproben lassen, handelt der AusbU¬

dungslehrer viel mehr mit Rücksicht auf schuhsche Organisationsbedingungen und

langfristige Perspektiven pädagogischer Arbeit, die in das gesamte Funktionsgefüge seiner

Schule eingebunden sind (Jung 1978, S. 104L). Mit sehr unterschiedhcher Gewichtung

geht in den Bundesländern die Beurteilung des Ausbüdungslehrers in die Gesamtbeurtei¬

lung des Lehramtsanwärters/Referendars ein.

Weil für die zweite AusbUdungsphase kein Weg an dem AusbUdungslehrer vorbei führt

und seiner Aufgabe für den gesamten Ausbildungsprozeß erhebhche Bedeutung

zukommt, ist es dringend erforderlich, die Kooperation zwischen Haupt-/Fachseminar
und Ausbildungsschule/Mentorzu verbessern und die Situation des Ausbildungslehrers so

zu gestalten, daß er in der Ausbildung des Lehramtsanwärters auch einen Gewinn für sich

selbst zu erkennen vermag.
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